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Funktionserhalt im Brandfall bei
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen
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These

Bei 90% der ausgeführten 

Brandmeldeanlagen in 

Funktionserhalt 

(Leitungsanlagen und Zentralen)

ist ein Funktionserhalt nicht 

erforderlich!
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These

Und bei den restlichen 10% der 

Anlagen, die Funktionserhalt 

wirklich benötigen, werden 90% 

falsch ausgeführt!
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Baurechtlich geforderte Brandmelde- und Alarmierungsanlagen

Die Brandmelde- und Alarmierungsanlage ist auf Grund einer Verordnung erforderlich:

• Muster-Beherbergungsstättenverordnung MBeVO § 9 Absatz (1) und (2); Mai 2014; BM-AE

• Muster-Garagen- und Stellplatzverordnung M-GarVO § 18 Absatz (1) und (2); Juli 2022; BM

• Muster-Verkaufsstättenverordnung MVKVO §20 Absatz 2. und 3.; Februar 2014; BM-AE

• Muster-Versammlungsstättenverordnung MVStättVO § 20 Absatz (1), (2) und (3); Februar 2014; 

BM-AL

Die Brandmelde- und Alarmierungsanlage ist auf Grund einer bauaufsichtlich eingeführten Richtlinie 

erforderlich:

• Muster-Hochhaus-Richtlinie MHHR Absatz 6.4.1 bis 6.4.3; April 2008; BM-AL

• Muster-Schulbau-Richtlinie MSchulbauR Absatz 9; April 2009; AL

• Muster-Industriebau-Richtlinie MIndBauRL Absatz 5.9; Mai 2019; BM

Die Brandmelde- und Alarmierungsanlage ist Gegenstand eines bauaufsichtlich geprüften 

Brandschutznachweises / Brandschutzkonzeptes

Die Brandmelde- und Alarmierungsanlage ist im Einzelfall durch die Bauaufsichtsbehörde gefordert
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Unterschied AL – AE?
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Unterschied AL – AE?
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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MVV TB
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DIN VDE 0833-4
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DIN EN 50849
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MLAR
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MLAR
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MLAR



KK Fire Inspect GmbH ©Dipl.-Ing. (FH) Michael Ulman 23

MLAR

Leitungsanlagen mit Funktionserhalt im Brandfall:

• sind nach DIN 4102-12 geprüft.

• haben ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP.

• das abP beinhaltet auch das zu verwendende Verlegesystem.

• Ausnahme: Normtragekonstruktionen.

• die Vorgaben für die Verlegung stehen im abP.

• die fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Vorgaben des 

abP ist vom Errichter mittels Übereinstimmungserklärung zu 

bestätigen (letzte Seite des abP).

• die Leitungsanlage mit Funktionserhalt ist zu kennzeichnen 

(Nummer abP, Errichter, Errichtungsdatum).
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MLAR
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Bauaufsichtliche An- oder Verwendbarkeitsnachweise, wie viele kennen Sie?

− abP = allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

− abZ = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

− ZiE = Zustimmung im Einzelfall

− aBg = allgemeine Bauartgenehmigung

− vBg = vorhabenbezogene Bauartgenehmigung

− DoP = Leistungserklärung auf Grundlage hEN oder ETA zzgl. CE-Kennzeichnung

− CE-Kennzeichnung aufgrund EU-Richtlinie

− CE-Kennzeichnung aufgrund unmittelbar geltender EU-Verordnung

− Bauprodukte anderer europäischer Staaten, die den deutschen Anforderungen 

entsprechen

− geregeltes Bauprodukt - Technische Baubestimmung, z. B. DIN 4102 Teil 4 

− MVV TB Teil D 2

− aaRdT = allgemein anerkannte Regel der Technik
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MLAR

abZ / aBg Z-86.2-xxx / Z-86.3-xxx

z.B. abZ / aBg Z-86.1-xxx mit gutachterlicher Stellungnahme MPA
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MLAR

Zu beachten: 

In Bayern wurde der Punkt 5.2.2 c) der LAR bereits 2021 von der 

Einführung ausgenommen. 

Diese Ausführung entspricht daher einer Abweichung nach BayBO Art. 

81a Absatz (1) Satz 2, deren Gleichwertigkeit von der Elektrofachkraft 

GMA nachgewiesen wird.

Eine mögliche Formulierung wäre:

Abweichend zu den Vorgaben der LAR Punkt 5.2.2 c) bezüglich des 

Nachweises des Funktionserhaltes von Verteilungen im Brandfall 

kommt ein Brandschutzgehäuse des Herstellers a, Typ b mit der abZ-

86.1-c zur Ausführung. Der Funktionserhalt im Brandfall der Zentrale 

des Herstellers d, Typ e wird über den Prüfbericht der MPA f mit der 

Nummer g vom h nachgewiesen. 
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MLAR
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Funktionserhalt für BMA

Der Überwachungsumfang der Brandmeldeanlage wird üblicher 

Weise nach DIN 14675-1 festgelegt. Dabei wird i. d. R. eine flächen-

deckende Überwachung der Kategorie 1 verwendet. 

Da diese Ausführung der MLAR 5.3.2 c) erster Spiegelstich entspricht, 

ist ein Funktionserhalt für diese Brandmeldeanlage nicht erforderlich. 

Sind nicht alle Bereiche mit automatischen Meldern überwacht, kann 

durch getrennte Verlegung der Ringleitung (kommend und gehend), 

oder mit einer Leitung in E30 der zweite Spiegelstrich erfüllt werden.
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MLAR
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Funktionserhalt für AL

Das Schutzziel ist so beschrieben, dass außerhalb des vom Brand 

betroffenen Brandabschnitts die Alarmierung für mind. 30 min 

aufrechterhalten werden muss. 

Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass bei einem Gebäude, in 

dem die Alarmierung nur in einem Brandabschnitt gefordert wird, der 

dritte Spiegelstrich erfüllt und kein Funktionserhalt erforderlich ist. 

Dies betrifft i. d. R. Kindergärten, Kindertagesstätten, Garagen usw. 

Erst wenn die Zentrale die Alarmierung in mehreren Brandabschnitten 

versorgt, ist der Funktionserhalt bis in die Brandabschnitte sicherzu-

stellen. 
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Funktionserhalt für AL

Seit einigen Jahren werden auch Alarmierungsanlagen mit Ringbus-

Technologie angeboten. Da diese Technologie in der MLAR nicht 

beschrieben ist, ist die Gleichwertigkeit durch die Elektrofachkraft 

Gefahrenmeldeanlagen (EFK GMA) entsprechend Musterbauordnung 

(MBO) § 85a Absatz (1) Satz 3 nachzuweisen.

Es empfiehlt sich, die Ausführung mit dem Prüfsachverständigen im 

Vorfeld abzustimmen.
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Funktionserhalt für BMA mit Alarmierungsfunktion

Brandmeldeanlagen mit Alarmierungsfunktion, die die baurechtliche 

Forderung einer Alarmierungsanlage erfüllen, sind bezüglich des 

Funktionserhalts im Brandfall analog zu Alarmierungsanlagen 

auszuführen, zusätzlich kann dann der zweite Spiegelstrich nach 

MLAR 5.3.2 c) ebenfalls Anwendung finden (Ringbus-Technologie). 

Eine weitere Möglichkeit sind dezentrale Energieversorgungs-

einheiten, die der Versorgung der Alarmierungseinrichtungen 

innerhalb des Brandabschnitts dienen und selbst innerhalb des 

Brandabschnitts angeordnet werden.

Auch sind Sirenen mit integrierten Akkus denkbar, wenn der Hersteller 

den Nachweis liefert, dass die Funktion der Sirenen über die 

geforderte Dauer von mind. 30 min gewährleistet ist.
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Fazit

Treten bei der Prüfung vor Inbetriebnahme der Brandmelde- oder 

Alarmierungsanlage Mängel beim Funktionserhalt von Leitungs-

anlagen im Brandfall auf, so sind dies i. d. R.: 

• falsche Auslegung der Vorgaben der MLAR Punkt 5.3 bezüglich der 

Dauer des Funktionserhalts und der Anwendung der Ausnahmen, 

• falsche Ausführung bei den Installationsarbeiten, indem die 

Vorgaben des abP nicht beachtet werden, 

• Anordnung der Zentralen in Räumen, die den Vorgaben der MLAR 

nicht entsprechen, 

• Einbau von Zentralen in Gehäusen, für die es keinen Nachweis des 

Funktionserhalts der elektrotechnischen Einbauten gibt. 
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Fazit

In den meisten Fällen liegt eine Kombination der aufgelisteten Mängel 

vor, die bereits in der Planung verhindert werden könnten, wenn die 

aufgeführten Punkte durch den Fachplaner BMA bzw. die Elektro-

fachkraft Gefahrenmeldeanlage beachtet werden. 

Durch das frühzeitige Einbeziehen des Prüfsachverständigen für 

sicherheitstechnische Anlagen, Fachrichtung Brandmelde- und 

Alarmierungsanlagen können viele Unstimmigkeiten vor Ausführung 

vermieden werden.
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Was können Sie als Brandschutznachweisersteller tun?

Klare Definition Alarmierungsanlage oder Alarmierungseinrichtung

Saubere Beschreibung des Überwachungs- und Alarmierungsumfanges nach DIN 
14675-1

Hinweis: „Ein Brandmelde- und Alarmierungskonzept BMAK nach DIN VDE 0833-2 
Punkt 6.1.1 ist zu erstellen“

Die Art der Alarmierung nicht fixieren (DIN 33404), Verweis auf das BMAK
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